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MIT DER BITTE UM VERÖFFENTLICHUNG! 

 

Betrieb von UseNeXT durch GEMA-Verfügung nicht betroffen 

 

25.01.2007 - Die Aviteo Ltd. mit Sitz in München hat gegen die am 22.01.07 von der GEMA 

erwirkte einstweilige Verfügung des Landgerichtes Hamburg noch am gleichen Tag 

Widerspruch eingelegt. Der Verfügung, die ohne vorherige mündliche Anhörung erlassen 

wurde, war eine Abmahnung der GEMA vom 19.12.06. vorausgegangen. 

 

Mit dem Beschluss soll es der Aviteo Ltd. vorläufig untersagt werden, mit einzelnen Werken 

aus dem GEMA-Repertoire den Dienst zu betreiben. Des Weiteren wurde verfügt, dass die 

Aviteo Ltd. nicht mehr mit möglicherweise missverständlichen Formulierungen werben dürfe, 

die geeignet sein könnten, Kunden des Dienstes rechtswidrige Nutzungsmöglichkeiten nahe 

zu legen. 

 

Die Aviteo Ltd. sieht den Betrieb des Dienstes durch die Verfügung nicht betroffen. UseNeXT 

als reiner Wiederverkäufer von Usenet Zugängen, hat selbst keinen Einfluss auf die Inhalte. 

Anders als beispielsweise RapidShare.de  hostet UseNeXT keine Dateien. Sofern UseNeXT 

über urheberrechtlich geschützte Dateien im Usenet in Kenntnis gesetzt wird, leitet sie diese 

Informationen umgehend zur Untersuchung/Löschung an die betroffenen Usenet Provider 

weiter. Dies ist auch bei den von der GEMA reklamierten Dateien geschehen. 

 

Hinsichtlich der beanstandeten Kommunikation stellt die Aviteo Ltd. klar, dass man mit dieser 

keineswegs Nutzer zu Rechtsverletzungen verleiten habe wollen. Vielmehr verdeutlichen 

Begriffe wie "ungefiltert" oder "anonym" Grundeigenschaften des Usenet. Dieses offene, 

dezentral organisierte, weltweite Nachrichtennetz ermöglicht bereits seit Ende der 70er Jahre 

Benutzern, Informationen ohne staatliche und sonstige Filterung auszutauschen. In vielen 

autoritären Staaten ist das Usenet daher der Zensur unterworfen. 

 

Dass die dem Usenet innewohnende Freiheiten von einem kleinen Teil der Nutzer 

missbraucht werden kann nie zu 100% ausgeschlossen werden. UseNeXT wird auch 

weiterhin konsequent kenntlich gemachte Rechtsverstöße an die entsprechenden Usenet 

Provider weiter leiten. Es  kann nicht toleriert werden, dass ein kleiner Teil missbräuchlicher 

Nutzung ein ganzes System, deren Nutzer und Anbieter ungerechtfertigt in Misskredit bringe. 
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Über Aviteo 

Die Aviteo Ltd. (München) verkauft Zugänge zu Usenet Providern. Namhafte deutsche 

Provider für einen Zugang ins Usenet sind T-Online, Arcor oder Freenet, namhafte 

internationale Provider sind Giganews und Supernews. Anders als besagte Provider betreibt 

Aviteo keine Usenet Server. Aviteo kauft Zugänge bei Usenet Providern ein und verkauft 

diese an seine Kunden weiter. 

  

Über das Usenet 

Bei dem seit mehr als 25 Jahre bestehenden, dezentral organisiertem Usenet handelt es 

sich um ein textbasiertes Forensystem. Der Zugang für den Zugang ist ein Interface nötig. 

 

Das wohl bekannteste rein internetbasierte Interface bietet der weltgrößte 

Suchmaschinenbetreiber Google an. Durch einen Klick auf "Groups" über dem Suchfeld ist 

es jedem Internetnutzer möglich, ohne persönliche Identifizierung, also gewissermaßen 

anonym, in zahlreichen nicht moderierten Diskussionsforen frei seine Meinung äußern bzw. 

Inhalte hoch laden zu können.  

 

Das bekannteste softwarebasierte Interface stellt der weltgrößte Softwarehersteller Microsoft 

zur Verfügung. Mit dem auf jedem windowsbasierten Betriebssystem verfügbaren kostenlos 

mitgelieferten Software Outlook-Express steht praktisch jedem Nutzer eine leistungsstarke 

so genannte Newsreadersoftware zur Verfügung. Microsoft nutzt das Usenet um einen 

Großteil seines Kundensupports abzubilden. 

 

Auch UseNeXT stellt seinen Kunden kostenlos ein eigenes Softwareinterface zur Verfügung, 

welches einen sehr benutzerfreundlichen Zugriff auf das Usenet ermöglicht. 
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